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33. Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 25. Jänner 2002, mit welcher das Befahren und das Still-
liegen mit Fahrzeugen aller Art auf einem Teil des Neusiedlersees verboten wird

34. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 29. Jänner 2002, mit der der Anpassungsfaktor sowie der
Wertausgleich für das Jahr 2001 festgesetzt werden

35. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung  vom 5. Feber 2002 über die Festsetzung der Reisezulagen für
Dienstverrichtungen im Ausland

33. Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 25. Jänner 2002, mit welcher das
Befahren und das Stillliegen mit Fahrzeugen aller Art auf einem Teil des Neusiedlersees verboten wird

Aufgrund der §§ 17 Abs. 2 Z 1 und 37 Abs. 5 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997 i.d.F. des BGBl. I
N r. 9/1998, wird verordnet:

§ 1
(1) In der Katastralgemeinde Neusiedl am See ist im Bereich des Bootskanales des Siedlervereines Neu-

siedl am See, beginnend ab Grundstück Nr. 5770/108 bis 5770/133 und auf dem Grundstück Nr. 5770/43 der
KG Neusiedl am See, das Befahren mit Fahrzeugen aller Art verboten.

(2) Im Bereich des Grundstücks Nr. 5770/43 der KG Neusiedl am See gilt in Einfahrtsrichtung gesehen
rechtsseitig von der Brücke beginnend bis zur Grundgrenze 5770/108 und 4770/43 (Engstelle beim Klubge-
bäude des Segelclubs Segelhafen West) ein Liegeverbot.

§ 2
(1) Von den Verboten des § 1 sind ausgenommen:
a) Fahrzeuge der mit behördlichen Angelegenheiten der Schifffahrt, der Gewässeraufsicht, der Fischerei-

aufsicht und des Naturschutzes, der mit Angelegenheiten der öffentlichen Wasserbauverwaltung, der
Vermessung, der Meteorologie und Geodynamik befassten Organe sowie Fahrzeuge der Biologischen
Station am Neusiedlersee;

b) Fahrzeuge der Bundespolizei, der Bundesgendarmerie, der Zollwache und des Bundesheeres sowie der
Stadtgemeinde Neusiedl am See;

c) Fahrzeuge des Rettungsdienstes und des Feuerlöschdienstes sowie die im Fall der Not verwendeten
Fahrzeuge;

d) die bei behördlich bewilligten Bauarbeiten auf dem Neusiedlersee oder an dessen Ufer zur Güterbeför-
derung verwendeten Fahrzeuge von Baugewerbetreibenden, ausgenommen an Samstagen, Sonntagen
und gesetzlichen Feiertagen.

(2) Vom Verbot des § 1 Abs. 1 sind überdies ausgenommen: 
Fahrzeuge des Anrainerverkehrs

§ 3
Zuwiderhandlungen gegen die Verbote des § 1 werden gemäß § 42 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr.

62/1997 i.d.F. des BGBl. I Nr. 9/1998, als Verwaltungsübertretungen bestraft.

§ 4
(1) Die Verordnung nach § 1 Abs. 1 ist durch das Schifffahrtszeichen nach A.1. der Anlage 2 der Seen- und

Fluss-Verkehrsordnung, BGBl. Nr. 42/1990 i.d.F. BGBl. II Nr. 237/1999, kundzumachen, wobei unter dem
Hauptzeichen ein Zusatzzeichen nach Abschnitt 2 Pkt. 3 obzit. Anlage mit der Aufschrift „Ausgenommen
Anrainerverkehr“ anzufügen ist. Die Schifffahrtszeichen sind auf dem Grundstück Nr. 5770/43 der KG Neu-
siedl am See unmittelbar vor der Brücke, in Einfahrtsrichtung gesehen rechts vor der Brücke, anzubringen.

(2) Die Verordnung nach § 1 Abs. 2 ist durch Schifffahrtszeichen nach A.8. obzit. Anlage, kundzumachen,
wobei an den Hauptzeichen seitlich jeweils Zusatzzeichen nach Abschnitt 2 Pkt. 2 obzit. Anlage anzufügen
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sind, welche Anfang und Ende des Liegeverbotes kennzeichnen. Die Schifffahrtszeichen sind auf dem Grund-
stück Nr. 5770/43 der KG Neusiedl am See unmittelbar nach der Brücke, in Einfahrtsrichtung gesehen rechts,
sowie im Bereich der Grundgrenze 5770/108 und 4770/43 (Engstelle beim Klubgebäude des Segelclubs
Segelhafen West) an der Pilotenwand des Einfahrtskanals anzubringen.

(3) Die Verordnung tritt mit der Anbringung der Schifffahrtszeichen in Kraft.

Für den Landeshauptmann:
Kaplan

34. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 29. Jänner 2002, mit der der Anpas-
sungsfaktor sowie der Wertausgleich für das Jahr 2001 festgesetzt werden

Auf Grund des § 2 Abs. 2 Z 45 lit. b und Z 55 des Landesbeamtengesetzes 1985, LGBl. Nr. 48, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. Nr. 52/2001, der §§ 25 und 37 Abs. 1 des Burgenländischen Bezügegesetzes,
LGBl. Nr. 14/1973, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 13/1998, des § 9 Abs. 2 des Bürgermeister-
Pensionsgesetzes 1979, LGBl. Nr. 19, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 16/1998, der §§ 25 Abs. 5
und 38 Abs. 2 des Gemeindebedienstetengesetzes 1971, LGBl. Nr. 13/1972, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 46/1999, und des § 39 Abs. 5 des Gemeindesanitätsgesetzes 1971, LGBl. Nr. 14/1972,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 76/1999, in Verbindung mit § 41 Abs. 3 und § 41a des Pensions-
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, wird verordnet:

§ 1
Der Anpassungsfaktor für die Anpassung der nach dem Landesbeamtengesetz 1985, dem Burgenländi-

schen Bezügegesetz, dem Bürgermeister-Pensionsgesetz 1979, dem Gemeindebedienstetengesetz 1971
und dem Gemeindesanitätsgesetz 1971 gebührenden Ruhe- und Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Zu-
lagen gemäß § 25 und § 26 des Pensionsgesetzes 1965 sowie für die Anpassung der zu Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenüssen gebührenden Nebengebührenzulagen wird für das Jahr 2001 mit 1,008 festgesetzt.

§ 2
Allen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und ohne Anspruch auf Ergänzungszulage gemäß

§ 26 des Pensionsgesetzes 1965, die im Februar 2001 Anspruch auf einen oder mehrere Ruhe- oder Ver-
sorgungsbezüge haben, auf die § 1 anzuwenden ist, gebührt zu jedem für Februar 2001 auszuzahlenden
Ruhe- und Versorgungsbezug als Wertausgleich eine Einmalzahlung; diese beträgt 1 % des Vierzehnfachen
des jeweiligen Ruhe- oder Versorgungsbezuges, auf den § 1 anzuwenden ist und auf den im Februar 2001
Anspruch besteht, höchstens jedoch 1 600 S.

Für die Landesregierung:
Nießl

35. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung  vom 5. Feber 2002 über die Festsetzung
der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland

Auf Grund des § 80 Abs. 1 und des § 111 des Burgenländischen Landesbeamten-Besoldungsrechtsgeset-
zes 2001 - LBBG 2001, LGBl. Nr. 67, wird verordnet:

§ 1
Die Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im

Ausland, BGBl. II Nr. 434/2001, ist auf die Landesbeamten und die Landesvertragsbediensteten sinngemäß
anzuwenden.

§ 2
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
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(2) Gemäß § 120 LBBG 2001 tritt die auf Gesetzesstufe gehobene Verordnung der Burgenländischen Lan-
desregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland, LGBl. Nr. 91/1993,
(Landesbeamte) mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer Kraft.

(3) Die Verordnung der Burgenländischen Landesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für
Dienstverrichtungen im Ausland, LGBl. Nr. 92/1993, (Landesvertragsbedienstete) tritt mit 31. Dezember 2001
außer Kraft.

Für die Landesregierung:
Nießl
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